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Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

 
Präsident des Landtags 
Ministerpräsident 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
Ministerium des Innern 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Ministerium für Schule und Bildung 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
Ministerium der Justiz 
Ministerium für Verkehr 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und 
Medien 
 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Abteilung II im Hause 
Referat VI A 2 im Hause 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
 
nachrichtlich: 
Präsidentin des Landesrechnungshofes NRW 
 
 
Anwendung des Vergaberechts im Zusammenhang mit der 
Beschaffung von Leistungen zur Eindämmung der Ausbreitung des 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 
 
 
 
Die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt deutschlandweit weiter 
an. Dementsprechend ist sicherzustellen, dass die öffentliche Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen zur Eindämmung der Epidemie handlungsfähig bleibt 
und Beschaffungen insbesondere zum Zwecke des Gesundheitsschutzes 
und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes schnell und effizient 
abgewickelt werden. Auf den beigefügten gemeinsamen Runderlass wird 
hingewiesen. Unterhalb des EU-Schwellenwertes wird die Wertgrenze für 
den Direktauftrag auf 3.000 Euro angehoben und für den Einkauf von Waren 
und Dienstleistungen, die der Eindämmung und kurzfristigen Bewältigung der 
Corona-Epidemie und/oder der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs dienen, 
wird die Unterschwellenvergabeordnung bis zum 30.06.2020 ausgesetzt.  
 

Aktenzeichen 
H 4040 -24- IVA3 
81.02.13.02 
Bei Antwort bitte angeben 
 
 
Herr Sand  
Referat IVA3 
Telefon 0211 4972-2562  
Fax:0211 4972-1217   
E-Mail: 
ralf.sand@fm.nrw.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Jägerhofstraße 6 
40479 Düsseldorf 
Telefon 0211 4972-0 
Telefax 0211 4972-1217 
Poststelle@fm.nrw.de 
www.finanzverwaltung.nrw.de 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
U70, U 74 - U 79 / 780, 782, 785 
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee 
U71 - U73, U83 / 701, 705, 706 
Haltestelle: Schadowstraße 
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Im Übrigen werden Hinweise für Vergaben oberhalb des Schwellenwertes, 
zur Ausweitung bestehender Verträge sowie zur Forderung von Erklärungen 
im Vergabeverfahren gegeben.  
 
Der beigefügte Runderlass tritt zwar erst mit seiner Verkündung im 
Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen in Kraft, jedoch bestehen 
keine Bedenken, die Regelungen ab sofort anzuwenden. 
 
Hinweis zu vergabe.NRW: 
Im Zuge des verstärkten mobilen Arbeitens für viele Kolleginnen und Kollegen 
in der Landesverwaltung haben wir unsere Dienstleister d-NRW und cosinex 
um eine Anpassung der Entwicklungsplanung gebeten. Zwar sind alle Module 
von vergabe.NRW webbasiert, so dass ein Arbeiten mit vergabe.NRW aber 
auch den Kernmodulen Vergabemarktplatz und Vergabemanagementsystem 
auch in einer zweitweise mobilen Arbeitssituation problemlos möglich ist. Die 
Angebotsöffnung und hier das 4-Augen-Prinzip stellt allerdings Mitarbeiter in 
den Vergabestellen jedenfalls bei einer länger anhaltenden Tätigkeit 
außerhalb der Behörde vor Herausforderungen. 

Daher soll möglichst zeitnahe eine Anpassung an den vorgenannten Modulen 
vorgenommen werden. Eine neue Version des Moduls 
Vergabemanagementsystem mit einer entsprechenden Funktion bzw. der 
Möglichkeit des (sicheren) 4-Augen-Logins von verschiedenen Rechnern aus 
wird noch in dieser Woche bereitgestellt. Eine Anpassung im Modul 
Vergabemarktplatz für die Vergabestellen, die noch nicht mit dem VMS 
arbeiten, soll zeitnah folgen. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Marc Hüffner  gez. Annette Schmidt  
 
für das Ministerium der Finanzen für das Ministerium für Wirtschaft,  
 Innovation, Digitalisierung und Energie 
 
Anlage: Runderlass 
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Anwendung des Vergaberechts im Zusammenhang mit der Beschaffung von Leistungen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 

 
Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums der Finanzen und  

des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
 

Vom X. März 2020 
 

 
1  
Ziel 
 
Die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt deutschlandweit weiter an. 
Dementsprechend ist sicherzustellen, dass die öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen 
zur Eindämmung der Epidemie handlungsfähig bleibt und Beschaffungen zum Zwecke des 
Gesundheitsschutzes und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes schnell und effizient 
abgewickelt werden. 
 
2 
Umsetzung im Vergabeverfahren 
 
Im Vorgriff auf die beabsichtigte Anpassung der Verwaltungsvorschriften zu § 55 
Landeshaushaltsordnung vom 30. September 2003 (MBl. NRW. S. 1254), die zuletzt durch 
Runderlass vom 11. Mai 2018 (MBl. NRW. S. 360) geändert worden sind, muss für Bau-, 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 3 000 
Euro ohne Umsatzsteuer kein Vergabeverfahren durchgeführt werden. 
 
Für Vergabeverfahren, die im Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz und der 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zur Eindämmung der Pandemie stehen, gelten bei 
Liefer- und Dienstleistungen folgende Hinweise: 
 
2.1 
Maßnahmen unterhalb der EU-Schwellenwerte 
 
Für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen, die der Eindämmung und kurzfristigen 
Bewältigung der Corona-Epidemie und/oder der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs dienen, 
wird die Anwendung der Unterschwellenvergabeordnung (BAnz AT 07.02.2017 B1) bis zum 
30. Juni 2020 ausgesetzt. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bleibt 
weiterhin zu berücksichtigen. Auf das Aufteilungsverbot von Auftragsvergaben nach § 3 
Absatz 2 Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. Juli 2019 (BGBl. I S. 1081) geändert worden ist, wird hingewiesen.  
 
2.2 
Maßnahmen bei Erreichen oder Überschreiten des EU-Schwellenwertes 
 
Bei Maßnahmen, die den EU-Schwellenwert erreichen oder überschreiten, gilt Folgendes: 
2.2.1 
Leistungen können sehr schnell und effizient über das Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb nach § 119 Absatz 5 Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in 



 

 

der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151) geändert worden ist in 
Verbindung mit §§ 14 Absatz 4, 17 Vergabeverordnung, beschafft werden. In der aktuellen 
Situation sind die Voraussetzungen für den Einkauf von Leistungen über 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb gegeben, die der Eindämmung und 
kurzfristigen Bewältigung der Corona-Epidemie und/oder der Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebs dienen, zum Beispiel und nicht abschließend die Beschaffung von Heil- und 
Hilfsmitteln, mobilen Geräten der Informationstechnik, Videokonferenztechnik und 
Leitungskapazitäten für die Informationstechnik. 

 
2.2.2  
Angebote können formlos und ohne die Beachtung konkreter Fristvorgaben eingeholt werden. 
Nach Würdigung der Gesamtumstände sind auch sehr kurze Fristen bis hin zu null Tagen 
denkbar. 

 
2.2.3  
Sollten es die Umstände – wie in der jetzigen Situation – erfordern, kann auch nur ein 
Unternehmen angesprochen werden, wenn nur dieses Unternehmen in der Lage sein wird, den 
Auftrag unter den durch die zwingende Dringlichkeit auferlegten technischen und zeitlichen 
Zwängen zu erfüllen. 
 
2.2.4  
Ergänzend wird auf die Ausführungen zu Nummer 1 des Rundschreibens des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 19. März 2020, Aktenzeichen 
20601/000#003 (n.V.) verwiesen. Das Rundschreiben steht auf vergabe.NRW zum Download 
zur Verfügung. 
 
3 
Ausweitung bestehender Verträge 
 
Zur Ausweitung bestehender Verträge wird auf die Ausführungen zu Nummer 3 des 
Rundschreibens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 19. März 2020, 
Aktenzeichen 20601/000#003 (n.V.) verwiesen. 
 
4 
Grundsatz für alle Vergabeverfahren 
 
Aufgrund einer möglichen, schlechten Erreichbarkeit von Beschäftigten in den Behörden oder 
von Wirtschaftsteilnehmern sollten in den Vergabeverfahren nur solche Nachweise gefordert 
werden, die zwingend und unabdingbar erforderlich sind. Es ist immer zu hinterfragen, ob im 
Einzelfall tatsächlich eine unterschriebene Referenzbestätigung einer anderen Behörde oder 
gegebenenfalls etwaige Verpflichtungserklärungen wie beispielsweise bei der 
Unterauftragsvergabe einzuholen sind. Hier ist mit Augenmaß zu handeln und der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Dies gilt für alle Anwendungsbereiche, auch im Hoch- 
und Tiefbau. 
 
5 
Zahlungen 
 
Es ist sicherzustellen, dass Rechnungen von Wirtschaftsteilnehmern für abgewickelte 
Aufträge zügig und innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels bezahlt werden. 



 

 

 
6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und am 31. Dezember 2020 
außer Kraft. 
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